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Für die Untersuchung von Flugunfällen im militärischen Luftverkehr ist grundsätzlich die Mili-
tärjustiz zuständig. Dafür steht ihr ein Team von spezialisierten Untersuchungsrichtern zur 
Verfügung. Dieses kann auf ein grosses Netzwerk von Fachexperten aus allen Bereichen der 
zivilen und militärischen Luftfahrt, der Rechtsmedizin und aus anderen Gebieten der Forensik 
zurückgreifen.  
 
Neben der Militärjustiz kann gemäss Militärluftfahrtverordnung1 die militärische Flugunfallun-
tersuchungsbehörde DASIB2 eine Sicherheitsuntersuchung von Unfällen und schweren Vor-
fällen in der Militärluftfahrt durchführen. Eine solche Untersuchung erfolgt unabhängig von ei-
ner strafrechtlichen Flugunfalluntersuchung der Militärjustiz. Das DASIB und die Militärjustiz 
koordinieren jedoch hierbei Ihre Tätigkeiten. 
 
Eine Flugunfalluntersuchung der Militärjustiz beginnt in der Regel mit einer vorläufigen Be-
weisaufnahme. Der zuständige Kommandant erteilt dazu dem Untersuchungsrichter einen Un-
tersuchungsbefehl. Die vorläufige Beweisaufnahme hat zum Ziel, den Sachverhalt rund um 
den Flugunfall zu ermitteln. Sie richtet sich anfänglich nicht gegen eine bestimmte Person. 
Allfällige Tatverdächtige ergeben sich erst aus dem Ergebnis der vorläufigen Beweisauf-
nahme. Der Untersuchungsrichter prüft zudem, ob die Voraussetzungen einer Voruntersu-
chung gegeben sind. Dazu muss zumindest ein Anfangsverdacht auf eine strafbare Handlung 
bestehen. Zudem dürfen nicht die Voraussetzungen für einen leichten Fall gegeben sein, da 
die allfällige strafbare Handlung diesfalls im Disziplinarverfahren durch die Truppe zu beurtei-
len wäre.  
 
Die Ergebnisse der vorläufigen Beweisaufnahme haben provisorischen Charakter. Der Unter-
suchungsrichter nimmt deshalb keine definitive Beurteilung des Sachverhalts und der rechtli-
chen Qualifizierung des allenfalls strafbaren Verhaltens vor. Die Beurteilung der Schuld des 
Tatverdächtigen ist nur im Zusammenhang mit der Beurteilung, ob ein leichter Fall vorliegen 
könnte, Gegenstand der vorläufigen Beweisaufnahme.  
 
Der Untersuchungsrichter hält seine Untersuchungsergebnisse in einem Schlussbericht fest. 
Dieser stützt sich in der Regel auf den Aussagen der Tatbeteiligten sowie auf technische, flie-
gerische, medizinische, meteorologische und allenfalls weitere Untersuchungen. Dazu kann 
der Untersuchungsrichter Sachverständige ernennen.  
 
Der Untersuchungsrichter beantragt in seinem Schlussbericht dem Kommandanten, der die 
vorläufige Beweisaufnahme angeordnet hat, je nach dem Ergebnis der Untersuchungen,  
- eine Voruntersuchung anzuordnen oder 
- die Sache disziplinarisch zu erledigen oder 

 
1 Verordnung über die Militärluftfahrt vom 22. September 2023 (MLFV; SR 748.02). 
2 Defense Aviation Safety Investigation Board. 
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- dem Verfahren keine weitere Folge zu geben. 
 
Ordnet der Kommandant nach der vom Untersuchungsrichter durchgeführten vorläufigen Be-
weisaufnahme die Voruntersuchung nicht an, liegt aber nach Ansicht des Untersuchungs-
richters eine gerichtlich zu ahnende strafbare Handlung vor, so legt dieser den Fall dem 
Oberauditor vor. Dieser entscheidet endgültig. 
 
Einem allfällig Geschädigten ist vor dem Abschluss der vorläufigen Beweisaufnahme Gele-
genheit zu geben, die gerichtliche Beurteilung zu verlangen. Verlangt der Geschädigte die 
gerichtliche Beurteilung, so beantragt der Untersuchungsrichter die Anordnung der Vorunter-
suchung. Wird sein Antrag abgelehnt, so unterbreitet er die Akten dem Oberauditor zum end-
gültigen Entscheid. 
 
Stellt der Untersuchungsrichter im Verlauf seiner Untersuchungen fest, dass allenfalls Mass-
nahmen zu ergreifen sind, welche die Flugsicherheit betreffen, so erteilt er entweder im 
Schlussbericht oder, wenn dies zeitlich geboten erscheint, bereits früher entsprechende Si-
cherheitsempfehlungen. 
 
Wird eine Voruntersuchung angeordnet, so führt der Untersuchungsrichter diese ohne Vorzug 
durch. Diese richtet sich immer gegen eine verdächtige Person, welche in diesem Fall zum 
Beschuldigten wird. In der Voruntersuchung sind alle erforderlichen Beweise zu erheben, da-
mit der Auditor (Ankläger) entscheiden kann, ob er Anklage erheben, ein Strafmandat erlassen 
oder das Verfahren einstellen soll. Zweck der Voruntersuchung ist also die Sachverhaltser-
mittlung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht. Der Untersuchungsrichter schliesst die Vor-
untersuchung in der Regel mit einer Schlussverfügung ab.  
 
Der Auditor entscheidet über den Fortgang des Verfahrens. Er hat drei Möglichkeiten: 
- Anklageerhebung, 
- Einstellung des Verfahrens (mit oder ohne disziplinarische Bestrafung) oder 
- Erlass eines Strafmandats. 
Zudem können der Auditor, der Beschuldigte sowie der Privatkläger Ergänzung der Vorunter-
suchung durch den Untersuchungsrichter verlangen. 
 
Gegen Einstellungs- und Entschädigungsverfügungen können der Beschuldigte, der Privatklä-
ger und der Oberauditor Rekurs an das Militärgericht erheben. Gegen ein Strafmandat können 
der Bestrafte, die Privatklägerschaft, der Oberauditor und der von einer angeordneten Einzie-
hung betroffene Dritte schriftlich Einsprache erheben. Wurde rechtzeitig Einsprache erhoben, 
so findet das ordentliche Verfahren vor Militärgericht statt 
 
Erhebt der Auditor Anklage, so sendet er seine Anklageschrift und die Akten an das zuständige 
Militärgericht. Die Hauptverhandlungen vor den Militärgerichten sind öffentlich. Für die Beur-
teilung von Flugunfällen sind die ordentlichen Militärgerichte zuständig. 
 
 
Für Rückfragen: Kommunikation Militärjustiz  
 Tel. 058 464 70 13 


